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Persoll (i<:sellschatlcr (Konuna.nditlst) wird und die Ei.otn\guns ins Ht:mdeltr�gilt« voracntmJmm 
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Eisene WE des D(+),lm Namen der KG/Oflenkundig.kdtsprinzip (+).Mit Vertretungs�ht! 
f>.!S�.�-�h':'.n!ic.h.!!�!�hJ .. !lQ.{�)J.).��HJS...!>_J!l�ltist hietttaeh nicht �J:.. V et1.ref:.!:!..OJ._be��!L��. ·;_,..._ -+::-:::---1 
l;rokurn wirk�u.m erteilt nach § 48 HOB? l8 
Setzt vorous: Kaufinannl'dgenschaiVlnhabel'$cbaft bzgJ. Ha.ndclsgaclllft des Erteilenden-. 
KO ist Formkaufmann nach § 6 
A,ß,C sind als Komplementäre nach§§ 125. 164, 170 HGB Vertrewr der KO. 
A B und C woren also als Vertreter s.f�._r_!<-0 befugt_f..���!U r.u erteilen. 
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-�"-·-�-··-1--::::------Kauf �öilä-;u�t�iier;·ist ;;�1) · ;.;;;-:p;okura gedeckt, § 49 r HOB 5 

P-;obt;;m�§T7öi1ö B-b"esait :-;;;;-K:�m-mandftGti'Stz� C.ieschäft.siohrung nicht befug'i�. Uber die to 
l)rukura wird hier aber ein Kommanditist ges.chäftsftlhrend. Nach absolut h.M. verstößt eine solche 
Pr2k�a an einen Kommanditistef! jedOC�}}lCht segen § 170. . -----·-· ---+-----1 Anspruch ( +) 

Punktuhl Fraae l: _ 

���..� 2: A�!i�.��.Q.&&..�-!�!.�!L'!.�K vo!!_�o.�oo �-�-�s § 433 n BGB, 1_�8 s. 1, 1.6111 HGB 
Gesells2haftsverbindlich.keit aus§ 433 li: Vertretung des D fOr die KG wir�J s.o. 
Haftung desA alsKomplementär als Gesamtschuldner nach§§ 128 S. 1, § 161 JI HOB persönlich. 
unbeschränk� unmittelbar (§ 421 BGB). 

Anspruch ( +) 
Punktzabl Frage l; 

Fraae 3: Anspruch � 22. D auf Zabluna von 30.000 € aus § 433 II BGB, §§ 171 I, 172 I HGB 
Gesellschaftsverbindlichkeit ( + ), s.o. 

Kommanditistenstellung des D mit Ä A. uzund Eintr::ronno im u .... .-� ... ,<:rP.oict ... r,
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-····· Haftung nach§§ 171 I HGB ausgeschlossen, soweit Einlage erbracht v.'Urde. Hier betrug die Einlage 10 
50.000 €. D hat 3 Bagger zu je 20.000 €, fF�!t_§.Q .. OOO_€, an die Gesellschaft übereignet. 
Einlagenerbringung ist au�Q, i.g.fQtm von �bleistungeil m�glj� Demnach Haftung zunächst 
ausgeschlossen. 
Wiederaufleben der Haftung nach § 172 IV HGB? Wäre der Fall, sofern Einlage zurück gewährt 
wurde. Rückgewähr könnte hier darin liegen, dass D einen Betorunischer fil.r 14.000 € bei einem 
Wert von 8.000 € an KG verkauft hat. D hat demnach einen Gewinn von 6 OOQ€ gemacht. Begriff 
der RUckzahlung ist weit auszulegen. Grund: Umfassender Gläubigerschutz. Daher: Jede Art der 
Schmälerung der Haftsumme durch Zuwendungen an Kommanditisten. Hier: Haftsumme 
(����n_c!_e�-.9���!!����) ��-�9.�cb.,g��!��es Gesch� seschm.äJ�U: Aucli.KäufVerlr� kann 
zn· sog. verdeckter Emlage�ckgewähr ilih.ren. ;Rückzahlung 1Sd§ 172 IV HOB daher (-11. 
Aber: Nach RUckzahlung hat D geleistet: 3 Bagger im Wert von 60.000 € abzgl Rückgewähr über 
6.000 €, Gesamt 54.000 €. Die Pflichteinlage betrugjedoch nur 50.000 €. Demnach ist die Haftung 
de�..!!oc_!l immer nach § 171 I 2. Halbsatz ausgeschlossen. 

Anspruch (-) 

Puakb:ahl AbwaadlungJ: _ 
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"'='""-- -·---Fra_ge 4: .. Ans�ruch <:?....&&:.. Baug�Ünd KG aw" § 4J3 ß BGB 
Vertretungsmacht des D? 

· -
Erteilung der Prokura: Eintragung in Handelsregister nur deklaratorisch und nicht 
k_?n�ituti�. A,B,C sind befugt Prokura zu erteilen, s.o. Daher wirksam erteilt. 
t'Pfoblem: Erlöschen wurde nicht ins Handelsregister eingetragen. § 15 I HOB: Dem Schweigen des Handelsreg .isters darf man vertrauen. Erlöschen nicht 

eingetragen, also durfte 0 von Prokura ausgehen. 
Problem: Prokura wurde auch nicht eingetragen. 
hM: Auch wenn die Erteilung nicht eingetragen wurde muss dennoch das Erlöschen 
eingetragen werden, da der Handelsverkehr auch auf andere Weise von der Prokura 
erfahren haben kann als durch die Eintragung. Kenntnis des Geschäftspartners von. der 
Erteilung spielt keine Rolle. 
aA: Wetu1 Eintragung nicht eingetragen wurde muss auch Erlöschen nicht eingetnlge��: 
werden. 
Beide .�ichtery vertretbar, aber mit Ar�entation und Nennung beider Ansic_!lten. 

Anspruch daher (+, nach h.M.) 

Puaktzahl F,.ce
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Anmerkuaten: Punktza hl Frage 1: _ 
Punktzahl Frage l: _ 
Punktz.abl Frage 3:_ 

Punktzahl Fr age 4:_ 
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